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Bildung für alle
Ob alle die gleiche Chance haben, am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben zu 
können, hängt auch von der Bildung ab. 
Für uns als LINKE ist das mehr als eine 
Binsenweisheit. Es ist unser Antrieb 
zur Gestaltung einer guten und gerech-
ten Bildungslandschaft in Thüringen, 
die Chancengleichheit herstellt. Wollen 
wir soziale Spaltung abbauen, ist die 
Kostenfreiheit in der Bildung zentral. 
Deshalb streiten wir für den weiteren 
Ausbau der Beitragsfreiheit im Kinder-
garten ebenso wie für die Lernmittel-
freiheit auch für digitale Endgeräte 
oder für die Abschaffung von Langzeit-
studiengebühren. Für uns ist das Ziel 
„Bildung ein Leben lang beitragsfrei“ 
eine Frage der Bildungsgerechtigkeit 
und -qualität.

Die Überwindung der sozialen Spal-
tung im Bildungsbereich ist zudem 
auch eine Systemfrage. Der Ausbau der 
Gemeinschaftsschule und damit des 
längeren gemeinsamen Lernens stehen 
daher auch für uns im Mittelpunkt des 
im Landtag von Rot-Rot-Grün vorgeleg-
ten Schulgesetzentwurfes. Und auch 
wenn wir es seit 2014 geschafft haben, 
mehrere tausend Lehrkräfte neu einzu-
stellen, sehen wir die Herausforderun-
gen, die der demografische Wandel un-
ter anderem in der Schule mit sich 
bringt. Da wir uns Personal nicht 
schnell genug backen können, wollen 
wir mehr Kooperation und neue Struk-
turen wagen, um Kindergärten, Schu-
len, berufliche wie akademische Aus-
bildung und die Erwachsenenbildung 
überall gleich gut aufzustellen, sei es 
durch eine moderne praxisintegrierte 
Erzieher:innenausbildung oder die Re-
form des Lehramtsstudiums. Wo nach-
vollziehbar zunächst die Defizite im 
Mittelpunkt der Debatte stehen, wollen 
wir erst recht gemeinsam mit Ihnen zu-
kunftsweisende Ideen rund um die Bil-
dungspolitik auf dem Land und in der 
Stadt entwickeln.
Christian Schaft, Sprecher für Wissen-
schaft, Hochschule und Forschung
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Linker Ticker

„Noch immer ist der Arbeitsmarkt 
in Deutschland durch vielfältige 
strukturelle Diskriminierungen 
für Frauen geprägt: So zeigt der 
SWI Report aus dem Februar, dass 
Frauen im Vergleich zu Männern 
häufig eklatant weniger Lohn er-
halten und weitaus häufiger in pre-
kären Jobs wie Minijobs tätig sind. 
Wenn wir also darüber diskutie-
ren, wie wir dem Fachkräfteman-
gel heute und in Zukunft begegnen 
wollen, dann müssen wir diesen 
strukturellen Benachteiligungen 
entschlossen begegnen und den 
Arbeitsmarkt in Deutschland ge-
schlechtergerechter gestalten. Da-
zu gehört auch, bei den Maßnah-
men nicht aus den Augen zu ver-
lieren, dass besonders Frauen mit 
Migrationshintergrund und Frau-
en mit Behinderungen von den 
strukturellen Benachteiligungen 
betroffen sind“, erklärt arbeitspoli-
tische Sprecherin Lena Saniye 
Güngör. +++ Am 15. April 2023 
sind die letzten drei Atomkraft-
werke vom Netz gegangen. Hierzu 
äußert sich der energiepolitische 
Sprecher der Fraktion DIE LINKE 
im Thüringer Landtag, Markus 
Gleichmann:  „Dass die Atom-
kraftwerke nun endlich abgeschal-
tet sind, ist gut und erfreulich. Die-
se historische Entscheidung been-
det eine Ära der teuersten und ge-
fährlichsten Energieerzeugungs-
form. Allerdings reicht es nicht 
aus, sich für diesen notwendigen 
Schritt auf die Schultern zu klop-
fen, sondern wir müssen weiterhin 
auf einen beschleunigten Ausbau 
erneuerbarer Energien und den 
Ausstieg aus fossiler Energieerzeu-
gung setzen“, so Gleichmann. +++  
Anlässlich der Kritik von regiona-
len Sprecher:innen der Vertreter 
der Industrie- und Handelskam-
mern an dem geplanten Familien-
startzeit-Gesetz äußert sich Cordu-
la Eger, familienpolitische Spre-
cherin der Fraktion DIE LINKE im 
Thüringer Landtag, wie folgt: „Das 
angestrebte Familienstartzeit-Ge-
setz ist eine Chance, um eine ge-
rechtere Aufteilung der Sorge- und 
Erwerbsarbeit zwischen den Eltern 
eines Neugeborenen zu ermögli-
chen und den Beginn in die Fami-
lienzeit zu erleichtern. Dass Spre-
cher:innen der IHK in Thüringen 
damit argumentieren, dass diese 
angestrebte Familienzeit nicht 
empfehlenswert ist, da es eine 
Mehrbelastung für den Betrieb 
darstelle und zu Personalknapp-
heit führe, ist eine Verhöhnung der 
Bedürfnisse von Familien.“
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„Es ist unsere Verantwortung, 
Gedenken am Leben zu erhalten“ 
Gedenkveranstaltung zum 78. Jahrestag der Befreiung 

Am 16. April 2023 ist der Befreiung der 
Konzentrationslager Buchenwald und 
Mittelbau-Dora sowie Bergen-Belsen im 
April 1945 gedacht worden. Im KZ Bu-
chenwald bei Weimar stand das dies-
jährige Gedenken unter dem Satz „Er-
innern für die Zukunft - Buchenwald 
und die Verbrechen der Nationalsozia-
listen“. Die Erinnerung an das Schick-
sal der im Nationalsozialismus verfolg-
ten Sinti und Roma war dazu ein bun-
desweit gesetzter Schwerpunkt des 
Gedenktages. Der Zentralrat Deutscher 
Sinti und Roma rief die staatlichen Ins-
titutionen dazu auf, Antiziganismus als 
Gefahr ernstzunehmen und Minderhei-
ten zu schützen. 
Allein nach Buchenwald sind laut der 
dortigen Gedenkstätte rund 3500 Sinti 
und Roma verschleppt worden, manche 
von ihnen bereits vor dem Beginn des 
Zweiten Weltkriegs. Aufgrund ihrer 
nicht sesshaften Lebensweise seien sie 
als sogenannte Asoziale verhaftet wor-

den. Ministerpräsident des Freistaats 
Thüringen, Bodo Ramelow, sowie die 
Ministerin für Migration, Justiz und 
Verbraucherschutz und Antiziganis-
musbeauftragte des Freistaats Thürin-
gen, Doreen Denstädt betonten, wie 
wichtig es sei noch immer existieren-
den Antiziganismus energisch entge-
genzutreten.

Weitere Redner waren Prof. Dr. Jens-
Christian Wagner, Direktor der Stif-
tung Gedenkstätten Buchenwald und 
Mittelbau-Dora sowie Naftali Fürst, 
Präsident des Internationalen Komitees 
Buchenwald-Dora und Kommandos 
(IKBD). Sowohl Weimar als auch Mittel-
bau-Dora spiele neben Bergen-Belsen 
eine zentrale Rolle in der Erinnerungs-
kultur der Sinti und Roma, erklärte 
Wagner.

Mehrere Überlebende nahmen an 
der Gedenkveranstaltung teil. Darun-
ter Raymond Renaud, ehemaligen Häft-
ling und Überlebender von Buchen-

wald. Der beinahe Hundertjährige be-
richtete in bewegenden Worten von 
seinen Erfahrungen im Konzentrations-
lager. Anschaulich erinnerte er an die 
Grausamkeiten und Unmenschlichkei-
ten, die damals geschehen sind.

Zum 78. Jahrestag der Befreiung des 
KZ Buchenwald erklärte Steffen Dittes, 
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE 
im Thüringer Landtag: „Wer nach Bu-
chenwald oder Mittelbau-Dora depor-
tiert wurde, erfuhr am eigenen Leib 
beispiellos das institutionalisierte Ver-
brechen, für das der Nationalsozialis-
mus samt seiner Ideologie steht.“ Die 
nach der Befreiung gezogenen Lehren 
und der Schwur von Buchenwald seien 
noch heute Warnung und fortwähren-
de Verpflichtung, sich aktiv gegen jeg-
liche Formen von Diskriminierung und 
Ausgrenzung einzusetzen und für eine 
friedliche Weltordnung einzustehen. 
„Es ist unsere Verantwortung, Geden-
ken am Leben zu erhalten“, so Dittes.

Widerspruch zu rassistischer Stimmungsmache 
Protest zu geplanter Geflüchtetenunterkunft in Schleusingen 

Seit einigen Wochen zeichnete sich ab, 
dass in Schleusingen, auch befeuert 
durch den Neonazi Tommy Frenck, die 
Gefahr rassistischer Proteste gegen ei-
ne geplante Unterkunft in einem ehe-
maligen Krankenhaus für bis zu maxi-
mal 100 Geflüchtete bestand. Dazu 
hatte Katharina König-Preuss, Spreche-
rin für Antifaschismus, Antirassismus 
und Migrationspolitik das zuständige 
Ministerium informiert. Seit Anfang 
April finden solche Proteste nun statt, 
wozu König-Preuss Stellung nimmt:  

„Zuletzt demonstrierten ca. 100 Men-
schen mit teils rassistischen Positionen 
gegen die Unterkunft und verbreiteten 
krude Positionen wie die einer „USA-
Abhängigkeit“, sowie, dass es eine Dik-
tatur im Landkreis Hildburghausen 
gäbe. Es ist erschreckend, wie offen 
und ungehindert mittlerweile solche 
Positionen im öffentlichen Raum ver-

breitet werden. Wir alle sollten insbe-
sondere dem Landrat Thomas Müller 
(CDU) dankbar sein, dass er deutlich 
Position bezog und sich nicht von der 
Stimmungsmache leiten ließ“, so die 
Abgeordnete. „Dass am Mittwoch meh-
rere hundert Menschen dem Aufruf 
und der Hetze von Neonazis folgten, ist 
ein großes gesellschaftliches Problem. 
Allen, die dort demonstrierten, ist be-
wusst, wem sie da hinterherlaufen und 
ebenso, dass sie damit menschenver-
achtenden Positionen, die sich auch in 
Taten widerspiegeln, Legitimation ver-
leihen. Es ist völlig unglaubwürdig, 
wegen vermeintlicher Sicherheitsbe-
denken zu demonstrieren und dann ge-
fährlichen und verurteilten Neonazis 
wie Tommy Frenck zu folgen, der seit 
Jahren ein wirkliches Sicherheitsrisiko 
in der Region darstellt.“ Dass mit Axel 
Schlimper, dem ehemaligen Gebietslei-

ter der antisemitischen „Europäischen 
Aktion“, einer internationalen Vereini-
gung von Holocaustleugnern, ein weite-
rer umtriebiger Neonazi maßgeblich an 
der Organisation der Demonstration 
beteiligt war, zeigt deutlich: Die Gefahr 
für die Sicherheit aller Menschen in 
Schleusingen geht von gewalttätigen 
Nazis aus, die diese Proteste organisie-
ren und Gewalt regelrecht herbeiseh-
nen. Wer mit oder hinter Neonazis de-
monstriert, ist auch mitverantwortlich 
für mögliche folgende rassistische 
Übergriffe und rechte Gewalt.“

„Es geht um 100 Menschen, die we-
gen Krieg und Leid geflohen sind. Diese 
gut in Schleusingen aufzunehmen und 
unterzubringen, ihnen Sicherheit zu 
geben, anstelle sie erneuter Bedrohung 
auszusetzen ist unsere humanitäre Ver-
pflichtung“, so König-Preuss. 
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Rückblick auf Veranstaltung der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag

Seit dem 16. September 2022, dem ge-
waltsamen Tod der iranischen Kurdin 
Jina Mahsa Amini in Polizeigewahrsam 
nach der Festnahme durch die soge-
nannte „Sittenpolizei“ wegen eines an-
geblichen Verstoßes gegen Kleidungs-
vorschriften, kommt es im Iran zu den 
größten Protesten seit dem Sturz des 
Schah-Regimes im Jahr 1979. Täglich 
gehen Menschen gegen das brutale 
Mullah-Regime und für eine feministi-
sche Revolution auf die Straße. Zehn-
tausende Festnahmen, über 500 vom 
Regime ermordete Menschen, Hunder-
te, denen Todesurteile drohen. Trotz 
dieser brutalen Reaktionen erfassen 
die Proteste das ganze Land und zielen 
auf eine Ablösung des Mullah-Regimes. 
Hunderte Politiker:innen haben Paten-
schaften für inhaftierte Iraner:innen 
übernommen seit Monaten engagieren 
sich tausende Menschen, insbesondere 
auch iranische Oppositionelle in 
Deutschland und fordern konsequente-
re Unterstützung für die Proteste im 
Iran. Teilweise werden sie wegen ihres 
Engagements von iranischen Geheim-
diensten bedroht.

Zu den Ursachen der feministischen 
Revolution, ihren Auswirkungen, der 
aktuellen Lage im Iran, fand Anfang 
April ein Podiumsgespräch im Thürin-
ger Landtag statt. Zu Gast waren Gilda 
Sahebi, Ärztin, Journalistin und Auto-
rin von: „Unser Schwert ist Liebe. Die 
feministische Revolte im Iran“, Dastan 
Jasim, Research Fellow am GIGA Insti-
tut für Nahost-Studien und Mitglied des 
GIGA Doktorandenprogramms, Sultana 
Sediqi, Aktivistin mit Perspektive auf 
Afghanistan und zwei Personen von 
Feminista Thüringen. 

„Mich freut, dass heute so viele hier 
erschienen sind. Da es zeigt, dass diese 
Proteste auch etwas mit uns zu tun ha-
ben. Nicht nur, weil wir hier leben, son-
dern weil wir als Bundesrepublik da-
von beeinflusst sind, was in anderen 
Ländern geschieht“, begrüßte Abgeord-
nete Katharina König-Preuss, die den 
Abend moderierte. Dastan Jasim be-
schrieb zunächst die Entwicklungen 
und Hintergründe zu den Geschehnis-
sen im Iran. Trotz der sich immer mehr 

zuspitzenden Lage habe es von der Bun-
desregierung nur sehr eingeschränkt 
Unterstützung für Geflüchtete aus dem 
Land gegeben. Noch immer gebe es vie-
le, die in den nächsten Wochen vor Ab-
schiebungen in den Iran stehen, da ihr 
Touristenvisum etc. auslaufe. Doch bü-
rokratische Erleichterungen oder Hilfe-
stellungen sei nach wie vor nicht in 
Sicht. „Die Menschen werden von der 
Regierung allein gelassen“, so Jasim. 

Gilda Sahebi wies darauf hin, dass es 
derzeit verhäuft Selbstmorde im Land 

gebe, da bei vielen große Verzweiflung 
vorherrsche. „Künstler:innen im Iran 
sind generell in einer sehr schwierigen 
Lage. Viele kommen nun nur noch mit 
Psychopharmaka durch den Alltag.“ 
Nicht nur der direkte Protest sei gefähr-
lich, auch ist bspw. Tanzen verboten. 
„So banal es erscheint, das Tanzen ist 
ein wichtiges Zeichen des zivilen Wi-
derstandes.“ Den bestehenden Kampf 
von Gewerkschaften  beschrieb Sahebi 
als bemerkenswert. So streikten diese, 
trotz starker Verbote und Verfolgun-
gen. Mit sehr progressiven Forderun-
gen. Sie berichtete zudem vom Verhält-
nis vieler Protestierender zu westli-

chen Staaten. „Ich habe mehrere Ge-
spräche mit Oppositionellen geführt. 
Der Hass gegenüber dem Regime ist 
enorm. Aber auch der Hass gegenüber 
dem Westen. Sehr viele verstehen 
nicht, warum der Westen so handelt, 
wie er handelt“, erklärt Gilda Sahebi. 

„Die Enttäuschung gegenüber dem 
Westen gibt es nicht nur im Iran, son-
dern auch in Afghanistan“, leitete Kö-
nig-Preuss zur nächsten Gesprächs-
partnerin über. Sultana Sediqi ist vor 
zehn Jahren aus Afghanistan geflohen. 

Die junge Frau lebt nun in Erfurt. „Von 
Kabul bis nach Teheran, sagt Nein zur 
Diktatur - das war der Spruch der af-
ghanischen Frauen zu Beginn der Iran-
Revolution. Denn es waren Frauen Af-
ghanistans, die sich als erste mit den 
iranischen Frauen solidarisiert haben“, 
so Sediqi. 

Mit der Machtergreifung der Taliban 
verschärfte sich die Situation der Frau-
en und Mädchen. Frauenrechtsakti-
vist:innen berichten von Entführun-
gen, Zwangsverheiratungen und Ver-
gewaltigung. Sediqi wies darauf hin, 
dass Mädchen ab der sechsten Klasse 
nicht mehr zur Schule gehen dürfen. 

Der Besuch öffentlicher Parks, Freizeit-
parks und Fitnessstudios werde Frauen 
untersagt. „Und all das während der 
Westen der Kampf dieser Menschen 
scheinbar nicht mehr interessiert. Über 
dieses Desinteresse muss auf jeden Fall 
gesprochen werden.“ 

Die deutsche Außenministerin Anna-
lena Baerbock deklarierte vor ein paar 
Wochen die feministische Außenpolitik 
der Bundesregierung. „Gibt es diese fe-
ministische Außenpolitik denn der-
zeit?“, stellt die Abgeordnete König-
Preuss als Frage in den Raum. Sultana 
Sediqi wies darauf hin, dass in der 
90-seitigen Broschüre keinerlei Pers-
pektive von betroffenen Frauen aus 
Krisenländern eingenommen wurde. 
„Auf Instagram appelliert Baerbock an 
die Taliban. Auf einer Social Media 
Plattform, nicht etwa auf dem offiziel-
len Weg. Sie tut als ob es nicht möglich 
wäre, in Afghanistan weiter zu unter-
stützen, aber das stimmt nicht. Das 
Auswärtige Amt könnte mit der Ab-
schaffung bürokratischer Hürden bei-
spielsweise denjenigen helfen, die be-
sonders in Gefahr sind.“ Das Nichtstun  
spreche nicht für eine reelle feministi-
sche Politik der Bundesrepublik.

Zum Schluss wurde noch einmal auf 
die Situation von Frauen aus dem Iran 
in Deutschland geschaut. Vertretende 
von Feminista Thüringen betonten, wie 
wichtig es sei, dass Politiker:innen das 
Gespräch mit ihnen suchten und nach 
Bedrohungen und Schwierigkeiten im 
Alltag fragten. Denn diese gebe es zu  
Genüge. Auch hier in Thüringen seien 
sie der Gefahr iranischer Informant:in-
nen ausgesetzt. „Wir brauchen Sicher-
heit, damit wir weiterarbeiten können. 
Sonst würde es bald keine Aktionen 
mehr geben, aus Angst um die Familien 
und Freunde der Aktivist:innen.“ Sie 
betonten:  „Bei dieser Revolution geht 
es nicht nur um Frauen. Es geht um alle 
marginalisierten Gruppen, alle aktivis-
tischen Menschen im Land.“

Sultana Sediqi formulierte abschlie-
ßend eine Bitte: „Bitte schließt die Frau-
en in und aus Afghanistan auch in eure 
Solidarität mit ein! Auch sie brauchen 
Sichtbarkeit, um Druck aufzubauen.“

Sultana Sediqi, junge Aktivistin die selbst einen Fluchthintergrund hat
Sie weist auf die Situation vom Frauen in Afghanistan hin
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Stärkung Praxisorien-
tiertes Lernen

Stärkung der Regel- und Gemeinschaftsschulen: Das 
praxisorientierte Lernen wird als durchgängiger 
Auftrag an alle Regel- und Gemeinschaftsschulen 
im Gesetz formuliert. Dies soll durch Integration 
praxisbezogener Lernformen in den Unterricht und 
durch lernortbezogene Kooperation mit Betrieben 
der Region an möglichst jeder Schule umgesetzt wer-
den.

Erklärung: In Thüringen haben viele Schulen be-
reits sehr gute Erfahrungen mit praxisorientierten 
Lernformen und Lernortkooperationen mit Betrie-
ben ihrer Region gesammelt. Diese sollen jetzt auf 
alle Regel- und Gemeinschaftsschulen ausgeweitet 
werden.

Längeres gemeinsames 
Lernen ermöglichen

Ausbau des längeren gemeinsamen Lernens durch die 
Entstehung von neuen Gemeinschaftsschulen vor allem 
an solchen Schulstandorten, wo Grund- und Regelschu-
len direkt nebeneinander bestehen und sich einen ge-
meinsamen Schulbezirk und ein gemeinsames Schul-
umfeld teilen, wo die Voraussetzungen also günstig 
sind. An diesen Standorten sollen innerhalb von fünf 
Jahren über schrittweise verstärkte Kooperationen 
neue Gemeinschaftsschulen entstehen.

Erklärung: In mehreren Landkreisen stehen den 
Schüler:innen und den Eltern bis heute keine Angebote 
längeren gemeinsamen Lernens (Klasse 1 bis 10/12/13) 
in erreichbarer Entfernung zur Verfügung. Da, wo die 
Voraussetzungen besonders günstig sind, wollen die 
Fraktionen von Rot-Rot-Grün deswegen neue Gemein-
schaftsschulen initiieren. Systematisch bleibt es aber 
beim bisherigen Nebeneinander von Grund-, Regel-, und 
Gemeinschaftsschulen und Gymnasien sowie einigen 
Gesamtschulen.

Wegfall der „Besonderen 
Leistungsfeststellung“

Als Erfahrung aus der Corona-Pandemie sollen digitale Unterrichtsformen 
klar geregelt werden. Situationen, in denen sie zum Tragen kommen, müssen 
beschrieben und eingegrenzt werden, denn weiterhin soll der Präsenzunter-
richt die tragende Unterrichtsform sein. Damit wird den Schüler:innen wie 
den beteiligten Lehrkräften Sicherheit im Umgang mit digitalen Unterrichts-
formen gegeben. 
Im Gegensatz zu anderen Bundesländern, die die Lehr- und Lernmittelfreiheit 
abgeschafft haben, will Rot-Rot-Grün in Thüringen diese zur digitalen Lern-
mittelfreiheit ausweiten.
Erläuterung: Thüringen will als derzeit erstes und einziges Bundesland in 
Deutschland die Pflicht des Landes festschreiben, eine Grundausstattung für 
die Teilnahme an digitalen Lernformen auf Landeskosten allen Schüler:innen 
zur Verfügung zu stellen (z. B. Laptop/Tablet und benötigte Lern-Software).

Verbesserte Digitalität

Die Besondere Leistungsfeststellung am Ende der Klasse 10 soll weg-
fallen. Aber nicht ohne Ersatz: Mit der Versetzung in Klasse 11 sollen die 
Schüler:innen zukünftig zugleich automatisch einen anerkannten Real-
schulabschluss erwerben, diese Lösung wird bereits in den meisten an-
deren Bundesländern praktiziert.
 Obwohl die Prüfungssituation von einigen Praxisvertreterinnen als 
gute Übung für die Schülerinnen und Schüler erlebt wird, gibt der Ge-
setzentwurf hier der Entlastung der Lehrkräfte von zusätzlichen Orga-
nisations- und Korrekturaufgaben den Vorrang. Zudem verbraucht die 
Prüfungsvorbereitung Zeit für die Wiederholung von Lernstoff, in der 
keine Vermittlung von neuen Lernstoffen stattfinden kann.

Um die Lehrkräfte und die Schulleitungen zu entlasten und besser 
zu unterstützen, sollen im Rahmen von Modellversuchen mehrere 
hundert pädagogische und Verwaltungs- Assistenzkräfte an den 
Schulen zum Einsatz kommen. Ohne selbst Lehrkräfte zu sein, sol-
len die pädagogischen Assistenzkräfte Begleitaufgaben im Unter-
richt erfüllen, und die Verwaltungs-Assistenzkräfte vor allem orga-
nisatorische und bürokratische Mithilfe bringen.

Bildung, sicher und gerecht:
Ein neues Schulgesetz für Thüringen

Assistenzkräfte zur Entlastung 
der Lehrenden
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Um die demokratische Schulentwicklung zu stärken, will Rot-Rot-Grün 
die Befugnisse der demokratisch gewählten Schulkonferenzen ausbau-
en. Zukünftig sollen diese auch über das Schulkonzept und das Auswahl-
verfahren für die Schule beschlussbefugt sein. Die Schulkonferenz dient 
als Organ der Mitbestimmung von Schüler:innen, Eltern, Erzieher:innen 
und Lehrer:innen an der Schule und wird jeweils für zwei Schuljahre 
gebildet.

Darüber hinaus können Schülersprecher:innen jetzt ab der ersten 
Klasse gewählt werden, was die Schüler:innenmitwirkung ausdehnt.

Stärkung der 
Schulsozialarbeit

Ins Gesetz soll ausdrücklich eine bedarfsdeckende Aus-
stattung unserer Schulen mit Schulsozialarbeit als Ziel 
aufgenommen werden. Mit dieser Bestimmung wird sich 
eine weitere deutliche Ausweitung der Schulsozialarbeit 
um noch einmal ca. 200 Stellen verbinden. In den letzten 
Jahren hat sich die Schulsozialarbeit zu einem zentralen 
Unterstützungsinstrument entwickelt, das individuelle 
Problemlagen von Schülerinnen und Schülern sowie Kon-
flikte bearbeitet, das Schulleben mitgestaltet und sich 
überall positiv auf das Schulklima auswirkt.
Das Land will die dafür notwendigen erheblichen Mittel 
im nächsten Landeshaushalt bereitstellen. Für die Ver-
teilung an die Schulen entsprechend der Größe des Be-
darfs sollen aber nach wie vor die Planungsgremien der 
Kreise zuständig sein.

Mehr Qualität durch  
Schulkonzepte

Allen Schulen soll durch das Schulgesetz künftig die Auf-
gabe gestellt werden, ein Schulkonzept zu erarbeiten, in 
dem die Ziele und pädagogischen Schwerpunkte ihrer 
Arbeit festgelegt sind und das mit Beteiligung der Eltern 
und Schüler:innen regelmäßig fortgeschrieben wird. 

Dies stärkt die Qualität von Schule, weil sich die Schu-
len dann intern regelmäßig mit Stärken und Schwächen 
ihrer Arbeit aus Sicht aller Beteiligten auseinanderset-
zen.

Mehr Mitwirkung und 
Demokratie

Einzügig geführte Grundschulen und Regelschulen sollen 
durch das Gesetz zur Kooperation mit anderen Schulen 
verpflichtet werden.  Ziel ist es nicht, diese Schulen zu 
schließen, sondern im Gegenteil, ihnen bei den bestehen-
den Problemen zur Unterrichtsabsicherung gerade im 
ländlichen Raum, über Kooperationen mehr Möglichkei-
ten zur Problemsteuerung, vor allem beim Lehrereinsatz, 
in die Hand zu geben.
Erläuterung: Mit dieser Bestimmung sollen gerade kleine 
Grund- und Regelschulen, die häufig Probleme in der 
Unterrichtsabsicherung haben, angehalten werden, mit 
anderen Schulen zur besseren Absicherung des Unter-
richts zu kooperieren. Ziel: weniger Unterrichtsausfall.

Weniger Unterrichtsausfall

„Wir wollen, dass 
jede Schülerin 

und jeder Schüler 
ab Klasse 5 ein  

digitales Endgerät 
vom Staat erhält.“

Torsten Wolf
Bildungspolitischer Sprecher

Mehr Schulabschlüsse durch mehr Praxisorientierung
Neuer Gesetzentwurf sieht Ausbau vor

DIE LINKE will die praxisorientierte Bildung an den 
allgemeinbildenden Schulen deutlich ausbauen. Die 
Schulen sollen verpflichtet werden, in inhaltlicher 
und unterrichtsorganisatorischer Form Bezüge zur 
beruflichen Praxis breit in den Schulalltag einzu-
bauen und dabei mit Praxispartnern zu kooperieren. 
Diese Maßnahme soll einerseits Schülerinnen und 
Schülern helfen, ihre beruflichen Interessen früher 
zu erkennen und auszuformen und ein Gefühl für 
die berufliche Praxis zu bekommen.

Andererseits sind nach langjährigen Rückmel-
dungen aus den Schulen Praxiserfahrungen und 
neue Bezugspersonen auch außerhalb von Schule 
gut geeignet, gerade jungen Menschen mit schuli-
schen Schwierigkeiten neue Lernmotivation zu ver-
mitteln. „Dies ist sehr wichtig“, erklärt Torsten Wolf, 
bildungspolitischer Sprecher der Fraktion DIE LIN-
KE im Thüringer Landtag: „weil es dazu beitragen 
kann, die Zahl der Jugendlichen zu verringern, die 

derzeit in Thüringen die Schule ohne Schulab-
schluss verlassen. Angesichts der diesen jungen 
Menschen verlorengehenden Chancen bei gleichzei-
tig hohen Personalbedarfen in allen Teilen von Wirt-
schaft und Verwaltung, müssen wir hier besonders 
aktiv werden! Nach einer Untersuchung der Bertels-
mann-Stiftung (06.03.2023) verlassen über 8 Prozent 
der Thüringer Schulabgängerinnen und Schulabgän-
ger die Schule ohne Abschluss. Unter den Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund macht dieser Anteil 
sogar 23 Prozent aus. Das geht gar nicht!,“ fasst Wolf 
zusammen.

Es gibt in Thüringen bereits eine größere Zahl an 
Schulen, die mit Praxispartnern, meist Unterneh-
men aus der Region, gemeinsam Ansätze entwickelt 
haben, um die berufliche Praxis für Schülerinnen 
und Schüler der höheren Klassen in größerem Um-
fang erfahrbar zu machen. Das wohl größte Projekt 
dieser Art ist der vom Nordthüringer Schulamt in 

Worbis vermittelte wöchentliche „Tag in der Praxis“ 
(TiP), an dem mehr etwa 15 Schulen in den Kreisen 
Nordhausen, Mühlhausen, Eichsfeld und Unstrut-
Hainich-Kreis in den achten und neunten Klassen 
teilnehmen; jedes Jahr mehr, mit großem Erfolg. Der 
Abgeordnete ergänzt: „In der Anhörung zum Schul-
gesetz haben viele Verbände und Expert:innen die-
sen Weg unterstützt. Mehr Praxisorientierung wur-
de als ‚wichtiges Instrument zur rechten Zeit‘ (GEW) 
angesehen.“  

Sie wollen mitdiskutieren? 
Mehr zum Thema Schulge-
setz finden Sie auf:  
schulgesetz.die-linke-thl.de
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Frühkindliche Bildung bleibt ganz vorn!
Weitere Schritte für frühkindlichen Bereich

Seit 2015 und länger gehören Schritte 
zur Verbesserung der frühkindlichen 
Bildung zu den Schwerpunkten in der 
Politik der Thüringer LINKEN. So wur-
den seit der Regierungsübernahme von 
Rot-Rot-Grün die Thüringer Kita-Eltern 
für zwei Kindergarten-Besuchsjahre 
von den Beiträgen entlastet, die kom-
plett das Land übernahm. Umgesetzt 
wurde in den letzten Jahren zudem eine 
Reihe qualitativer Verbesserungen, die 
jeweils Personalaufstockungen zur Fol-
ge hatten (Minderungszeiten für Ur-
laub, erhöhter Leitungsanteil, Krank-
heit und Fortbildung; Verbesserungen 
im Betreuungsschlüssel für verschiede-
ne Altersstufen). Während der Verant-
wortung der Rot-Rot-Grün-Landesregie-
rung stieg das in Thüringen vom Land 
für die Qualität in der frühkindlichen 
Bildung und die Entlastung der Kita-Fa-
milien aufgewendete jährliche Volu-
men von 562 Millionen Euro (2014) auf 
842 Millionen Euro (2021). Das ist eine 
Steigerung um 32 Prozent!

Ein Anfang 2023 mit der CDU und 
der FDP vereinbartes Verbesserungs-
paket (die sogenannte „kleine Novelle“) 
verbessert nun die Rahmenbedingun-
gen für die ergänzende Kindertages-
pflege, untersetzt die tarifvertraglich 
vereinbarte 39-Stunden-Woche für Er-
zieherinnen und Erzieher durch ent-

sprechende Aufwüchse in der Förde-
rung und bringt die für die Nachwuchs-
gewinnung wichtige neue praxisorien-
tierte Ausbildung aus dem Stadium ei-
nes Modellprojekts in die Fläche des 
Landes. 

Noch in dieser Legislaturperiode will 
DIE LINKE im Thüringer Landtag wei-
tere Schritte für Verbesserungen im 
frühkindlichen Bereich gehen (die so-
genannte „große Novelle“) und verhan-
delt dafür derzeit um eine Mehrheit im 
Thüringer Landtag. Das vorbereitete 
Gesetzespaket für weitere Verbesse-
rungen im Kindergartenbereich enthält 
wiederum Maßnahmen der weiteren 
Gebührenentlastung, des weiteren Per-
sonalaufbaus und der Fachkräftege-
winnung und -fortbildung. Keiner die-
ser drei Teile soll gegen die anderen 
ausgespielt werden. Alle sollen Fort-
schritte aufweisen.

Im Einzelnen ist geplant, den Einstieg 
in das dritte beitragsfreie Kindergar-
tenjahr vorzunehmen, sowie den Be-
treuungsschlüssel auf 1:12 zu verein-
heitlichen und somit die Verwaltungs-
arbeit abzubauen, was neue Erzieherin-
nen und Erzieher in das Thüringer 
Kindergartensystem bringen würde. 
Zudem soll in Thüringen nach dem Bei-
spiel anderer Bundesländer ein „Zent-
rum für frühe Bildung“ eingerichtet 

werden. Um unter anderem die Fachbe-
ratung, den wissenschaftlichen Trans-
fer von Forschung in die Praxis und 
zurück sowie  Weiterbildung zu The-
men frühkindlicher Bildung auf eine 
neue Stufe zu heben.

All diese Fortschritte sollen durch 
Gesetzesänderungen im Kindergarten-
gesetz im Landtag beschlossen und im 
Haushalt durch Mehrausgaben abgesi-
chert werden. So wird ein drittes bei-
tragsfreies Kindergartenjahr das Land 
Thüringen circa 30 Millionen Euro kos-
ten. Etwa gleichviel Mehrkosten bedeu-
ten die Änderungen im Betreuungs-
schlüssel. All diese Verbesserungen 
werden vom Land an die Kommunen 
refinanziert.

Die Gründe für diese Schritte liegen 
für Abgeordneten Daniel Reinhardt, 
Sprecher für frühkindliche Bildung, 
auf der Hand: „Es geht um die besonde-
re Bedeutung einer guten Bildung für 
unsere Kleinsten und gute Startchan-
cen für alle in ein selbstbestimmtes 
Leben. Bildung ist ein zentrales Men-
schenrecht, sie sollte von Anfang an 
möglichst kostenfrei sein. Auf der an-
deren Seite muss und wird der Kinder-
garten seinen Beitrag leisten, die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf zu 
gewährleisten“, erklärt Reinhardt. 

Thüringen. Überall gleich gut
Kampagnenveranstaltung zur Bildung 

„Bildung. Überall gleich gut“ heißt für 
uns, dass jede und jeder in Thüringen 
– egal, ob er oder sie in einer unserer 
größeren Städte oder im ländlich ge-
prägten Raum lebt – die gleichen Chan-
cen hat, die bestmögliche Bildung und 
den bestmöglichen Bildungsabschluss 
zu erreichen.

Die Voraussetzungen dafür sind ein 
flächendeckendes Netz aus technisch 
und personell gut ausgestatteten Kin-
dergärten und Schulen. Mit unserem 
Entwurf für ein neues Schulgesetz ha-
ben wir Vorschläge gemacht, wie Schul-
standorte durch Kooperationen erhal-
ten werden können, längeres gemeinsa-
mes Lernen ermöglicht wird und durch 
eine bessere Praxisorientierung be-
rufsvorbereitende Schulbildung ge-
stärkt wird. Der Herausforderung der 
Digitalisierung stellen wir uns, ebenso 
der Schaffung attraktiver Arbeits- und 
Ausbildungsbedingungen für die Be-
schäftigten in der Bildung.

Für uns ist das Ziel „Bildung ein Le-
ben lang beitragsfrei“ eine Frage der 
Bildungsgerechtigkeit und -qualität. 
Dies sind nur wenige Beispiele, die zei-
gen, wie wir einen gleichwertigen Zu-
gang zu Bildung überall in Thüringen 
erreichen wollen.

Lassen Sie uns über unsere und Ihre 
Ideen für eine Bildungsstruktur mit Zu-
kunft ins Gespräch kommen. Wir laden 
Sie ein, sich mit uns zusammen mit ak-
tuellen Herausforderungen und zu-
kunftsweisenden Ideen rund um die 

Bildungspolitik auf dem Land und in 
der Stadt auseinanderzusetzen. In un-
serer öffentlichen Fraktionssitzung 
werden wir uns den Fragen stellen: Vor 
welchen Herausforderungen stehen 
wir in Thüringen im Bildungsbereich 
gegenwärtig? Wie können konkrete 
Ideen für die Weiterentwicklung der 
Bildungspolitik aussehen? Wie schaf-
fen wir gleichwertigen Zugang zu Bil-
dung überall in Thüringen?

Eingeleitet wird die Diskussion 
durch vier einführende Vorträge 
von:

• Helmut Holter, Thüringer Mi-
nister für Bildung, Jugend und Sport

• Heike Borckenhagen, Institut 
für produktives Lernen Europa

• Gabriele Körner, Schulleiterin 
der Staatlichen Regelschule Johann 
Carl Fuhlrott Leinefelde

• Dr. Bernd Uwe Althaus, Schul-
amtsleiter Nordthüringen

Im Anschluss werden die Referent:in-
nen in einer Fish-Bowl-Diskussion aktu-
elle Themen aus dem Bildungsbereich 
diskutieren, in die sich einzubringen 
Sie herzlich eingeladen sind.

Unsere Fachabgeordneten Torsten 
Wolf und Daniel Reinhardt werden die 
Veranstaltung moderieren.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme 
und bitten um Bestätigung Ihres Kom-
mens bis zum 30.04.2023 per Mail an:
gleichgut@die-linke-thl.de

„Es geht um die  
Bedeutung einer  
guten Bildung für 
unsere Kleinsten 

und gute Startchan-
cen für alle in ein 
selbstbestimmtes 

Leben“

Daniel Reinhardt
Sprecher frühkindliche Bildung
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In regelmäßigen Abständen vollzieht 
die sozialpolitische Sprecherin Karola 
Stange gemeinsam mit den Paritäti-
schen Thüringen eine thematische Tour 
in Erfurt und Umgebung. Am 5. April 
stand das Thema Pflege auf dem Pro-
gramm. Gemeinsam mit dem Landes-
geschäftsführer des Paritätischen Thü-
ringen, Stefan Werner, und den Fach-
referenten des Paritätischen besuchte 
Stange ein Seniorenheim des ASB, ei-
nen privaten Pflegedienst mit ambulan-
ter Pflege und eine Senior:innen-Wohn-
gemeinschaft. Ein besonders brisantes 
Anliegen in den Gesprächen mit den 
Geschäftsführungen der Pflegeeinrich-
tungen war das Thema Leiharbeit in 
der Pflege. 

Leiharbeit regulieren

„In den Gesprächen wurde die Forde-
rung laut, Leiharbeit in der Pflege zu 
regulieren, besser noch Leiharbeit als 
Geschäftsmodell ganz zu verbieten, 
auch weil Dritte noch an den Pflegebe-
dürftigen verdienen und die Qualität 
der Pflege leidet“ erzählt Stange. 

Hintergrund seien die aktuelle Ent-
wicklung des Pflegesystems mit dem 
Aspekt der Leiharbeit, führt sie weiter 
aus: In Krankenhäusern und Pflegeein-
richtungen ist eine zunehmende Inan-
spruchnahme externer Personaldienst-
leister zu beobachten, besser charakte-
risiert als Leih- oder Zeitarbeit. Das 
Thema der Leiharbeit ist in anderen 
Branchen wie der Kurier-, Express- und 
Paketdienstleistungsbranche vor allem 
dadurch bekannt, dass die Leiharbeit-
nehmenden prekär und befristet ange-
stellt sind. Im Bereich der Krankenhäu-
ser und Pflegeeinrichtungen führt der 
Anstieg von Leiharbeit jedoch zu einem 
umkehrten Trend.

„Im Bereich der Pflege ist die Bezah-
lung oftmals um ein Vielfaches höher 
und bedeutet für die öffentlich finan-
zierten Pflegeleistungen eine mittler-
weile nicht mehr zu unterschätzende 
finanzielle Belastung. Laut der deut-
schen Krankenhausgesellschaft betra-
gen die Kosten für Leiharbeitskräfte 
mehr als das Doppelte der Kosten der 
Stammbelegschaften. Hier ist somit ei-
ne Veränderung der Art und Weise, wie 
Leih- und Zeitarbeit eingesetzt wird, zu 
beobachten“, ergänzt Ralf Plötner, ge-
sundheitspolitischer Sprecher. Wurde 
Leiharbeit früher zur Abdeckung von 

kurzfristigen Personalausfällen oder 
Belastungsspitzen eingesetzt und bot 
gleichzeitig den Leiharbeitnehmern die 
Möglichkeit einer dauerhaften Über-
nahme, so hat sich diese gegenwärtig 
zu einem eigenen verfestigten Arbeits-
markt entwickelt. Das sieht auch Lena 
Saniye Güngör, arbeitsmarkt- und ge-
werkschaftspolitische Sprecherin: „Der 
Arbeits- und Fachkräftemangel im Ge-
sundheitswesen hat dazu geführt, dass 
in nahezu allen Pflegeeinrichtungen 
Leiharbeit fester Bestandteil ist, ohne 
diesen der normale Betrieb nicht mehr 
aufrechterhalten werden kann. Laut 
aktuellem DKI-Krankenhausbarometer 
2021 hat im Jahr 2020 jedes zweite 
Krankenhaus Leiharbeit in der Pflege 
einsetzen müssen.“ Die Personaldienst-
leister sind dabei vorrangig gewinnori-
entiert und die Gewinne wiederum 
werden aus den Sozialversicherungs-
beiträgen und Steuern der Gemein-
schaft abgespeist. Die Abgaben und 
Beiträge sind aber dazu gedacht, gute 
Pflegebedingungen herzustellen. Ob 
der vermehrte Einsatz von Leiharbeit 
dabei hilft, ist fraglich. 

Eins steht fest: Auf der individuellen 
Beschäftigtenebene besteht ein hoher 
finanzieller Anreiz dazu, in der Leihar-
beit in der Pflege beschäftigt zu sein. 
Stundensätze zwischen 56 bis 70 Euro 
sind durchaus üblich. Auch die höhere 
Flexibilität bezüglich der individuellen 
Gestaltung der Arbeitseinsätze bildet 
einen Anreiz für Pflegebeschäftigte, in 
die Leiharbeit zu wechseln. „Auffällig 
in diesen Entwicklungen der Leiharbeit 
im Bereich der Pflege ist auch, dass 
konservative Kräfte in Politik und 
Wirtschaft das System der Leih- und 
Zeitarbeit unterstützt haben, solange 
hiermit eine Ausbeutung der Arbeit-
nehmer:innen möglich war. Wenn jetzt 
aber Arbeiternehmer:innen versuchen, 
das System für sich nutzen, spricht sich 
jetzt auch auf einmal die CDU für ein 
Verbot aus“, weist Güngör hin. 

Pflege heißt Vertrauen

Wenn man die Perspektive jedoch 
auf die Situation des Stammpersonals 
richtet, ergibt sich ein anderes Bild. 
Durch das ständig wechselnde Leihar-
beitspersonal müssen immer wieder 
von Neuem Einarbeitungen durch das 
Stammpersonal vorgenommen werden. 
Die Leihbeschäftigten haben flexiblere 

Einsatzmöglichkeiten, so bleiben oft-
mals nur die unbeliebteren Woche-
nend- und Sonntagsdienste der Stamm-
belegschaft vorbehalten. Des Weiteren 
kann sich auch auf der Seite der Pflege-
bedürftigen kein Vertrauensverhältnis 
gegenüber dem Pflegepersonal einstel-
len, wenn dieses im ständigen Wechsel 
begriffen ist. Dies wirkt sich auch auf 
die Qualität der Pflege aus. Nicht zu-
letzt die höhere Vergütung, die Leihar-
beitsfirmen anbieten, schlägt sich in 
hohen Vermittlungskosten für die Pfle-
geeinrichtungen nieder. Dadurch wird 
der Abfluss von finanziellen Mitteln 
aus dem System Pflege in die profitori-
entierte organisierte Leiharbeit geför-
dert, hält Stange fest.

System nicht länger tragbar

Die Reformpläne von Karl Lauter-
bach, die Abrechnung der Mehrkosten 
durch Leiharbeit bei den Pflegekassen 
zu unterbinden, ist unzureichend, da 
dies bereits jetzt nicht möglich ist. Viel 
mehr braucht es einen umfangreichen 
Systemwechsel innerhalb der Pflege, 
was die Attraktivität der Pflege sowohl 
für die Pflegebeschäftigten und die  zu 
Pflegenden erhöht. Denn die Zeit 
drängt, bis 2055 erhöht sich die Anzahl 
der zu Pflegenden um 37 Prozent. Eine 
Lösung kann die Weiterentwicklung 
der Pflegeversicherung zu einer Pflege-
vollversicherung darstellen, in der das 

individuelle Risiko vollständig abgesi-
chert wird und nur noch Unterkunfts- 
und Verpflegungskosten getragen wer-
den müssen. Die gestiegenen Personal-
kosten müssen auf ein Niveau begrenzt 
werden, das sowohl für die Pflegenden 
Anreize schafft, im Beruf zu bleiben, 
gleichzeitig jedoch auch der immer wei-
ter steigenden Gewinne der privaten 
Personaldienstleister Grenzen setzt, 
denn diese Gewinne werden gegenwär-
tig zu Lasten der Stammbelegschaften 
und aus den Versicherungsbeiträgen 
und Steuern der Gesellschaft erzielt. 
Bedarfsgerechte Pflegeleistungen soll-
ten zur Öffentlichen Daseinsvorsorge 
zählen. Zum jetzigen Zeitpunkt bedeu-
ten die Pflegekosten ein Armutsrisiko, 
gerade für einkommensschwache Per-
sonen. Ein würdevolles Altern sollte 
allen Menschen ermöglicht werden. 
Deshalb sind hier Schritte nötig, die 
dieser Entwicklung Einhalt gebieten. 
Denn auf Dauer ist das gegenwärtige 
System sowohl von den Pflegenden als 
auch den Pflegebedürftigen nicht zu 
tragen. Auf der Arbeitgebendenseite 
müssen entsprechende strukturelle In-
vestitionsmaßnahmen getroffen wer-
den, um einen konstanten Personal-
stamm zu gewährleisten. Hier sind ent-
sprechende gesetzliche Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, die auch ein Verbot 
von Leiharbeit im Gesundheitswesen 
beinhalten könnten. 

Leiharbeit in der Pflege 
Jetziges System von Pflegenden und Pflegebedürftigen nicht länger tragbar

Im Gespräch: (vl.) Karola Stange, MdL DIE LINKE, Frank Stübling, Geschäftsführer des 
ASB Mittelthüringen, Danny Griesch, Referent des Paritätischen Thüringen und 
Landesgeschäftsführer des Paritätischen Thüringen Stefan Werner.
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Ein Text von Martin Heucke, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter

Stellen Sie sich vor, Sie kommen beim 
Spazierengehen an einem Teich ent-
lang, in dem eine Person zu ertrinken 
droht. Sie können gut schwimmen und 
fühlen sich daher in der Lage, die Per-
son zu retten. Alles, was Sie riskieren, 
ist nasse Kleidung. Dass Sie zufällig in 
diese Situation geraten sind, dieser Per-
son Hilfe leisten zu können, reicht aus, 
um Sie zur Nothilfe zu verpflichten, da 
zum einen signifikante Güter auf dem 
Spiel stehen (das Überleben der ertrin-
kenden Person) und Sie zum anderen in 
der Lage sind, diese Person zu retten, 
ohne selbst ein nennenswertes Risiko 
einzugehen. Ändert sich die Situation, 
wenn außer Ihnen noch drei weitere 
Personen am Ufer des Teiches spazie-
ren gehen? Stehen Sie aufgrund der Tat-
sache, dass andere ebenfalls Hilfe leis-
ten könnten, nicht mehr (oder weniger) 
in der Pflicht, selbst aktiv zu werden? 
Wenn aber die beschriebene Notsitua-
tion hinreicht, eine einzelne zur Ret-
tung fähige Person zur Nothilfe zu ver-
pflichten, wieso sollte dies nicht auch 
im Falle von vier potentiellen Helfer:in-
nen gelten? Als in der Situation existie-
rende Gruppe von vier Personen sind 
sie Träger:innen einer gemeinsamen 
Hilfspflicht, welcher sie nachkommen 
können, indem sie ihr Handeln koordi-
nieren. Zum Beispiel retten zwei Perso-
nen den Ertrinkenden aus dem Wasser, 
während die dritte Person einen Kran-

kenwagen ruft und die vierte Person 
eine Decke oder warme Kleidung zu 
organisieren versucht.

Gemeinsame Verantwortung

Wie verhält es sich aber, wenn im 
Teich statt einer nun vier Personen zu 
ertrinken drohen? Entscheidend ist, 
dass die Vielzahl der Akteure, die Hilfe 
leisten können, sowie die Mehrzahl an 
Personen, die Hilfe benötigen, nicht da-
zu führen, dass einige oder alle der am 
Ufer stehenden aus der Hilfspflicht ent-
lassen sind. Stattdessen tragen sie eine 
gemeinsame Verantwortung, ihr Han-
deln derart zu koordinieren, dass alle 
Ertrinkenden geholfen wird. Was ist, 
wenn sich die drei anderen Spaziergän-
ger:innen weigern, sich an der Ret-
tungsaktion zu beteiligen? Selbstver-
ständlich müssen Sie dann noch immer 
versuchen, alle vier Ertrinkenden zu 
retten, sofern Sie sich dadurch nicht 
selbst in Gefahr bringen. Ohne Zweifel 
ist das Verhalten der anderen Spazier-
gänger:innen verwerflich, da sie so-
wohl die Ertrinkenden als auch sie im 
Stich lassen. Ihnen  widerfährt eine 
Ungerechtigkeit, wenn Sie die Lasten 
der Rettungsaktion gänzlich allein tra-
gen müssen. Allerdings wiegt diese Un-
gerechtigkeit weitaus weniger schwer 
als die besonders dringlichen Ansprü-
che der Ertrinkenden. Es gilt daher in 
solchen und ähnlichen Notsituationen, 
dass Akteure auch dann zu zusätzli-
chen Leistungen verpflichtet sind, 

wenn sie ihren gerechten Anteil bereits 
erbringen. Nur wenn Sie keine weitere 
Person aus dem Wasser retten können, 
ohne das Risiko einzugehen, selbst zu 
ertrinken, kann man nicht mehr von 
Ihnen verlangen. 

Hilfspflicht der Staaten?

Wenn wir das Teich-Beispiel in einem 
nächsten Schritt gedanklich auf die Si-
tuation von Geflüchteten übertragen 
und uns fragen, ob nicht auch Staaten 
gegenüber Flüchtlingen eine vergleich-
bare Hilfspflicht wie Sie (und die ande-
ren Spaziergänger:innen) gegenüber 
den Ertrinkenden haben, dann können 
wir festhalten:
1. Staaten sind selbst dann nicht von 
ihrer Hilfspflicht gegenüber Geflüchte-
ten entbunden, wenn Geflüchtete ge-
genüber keinem spezifischen Staat ei-
nen Anspruch auf Aufnahme geltend 
machen können. Allein die Dringlich-
keit der auf dem Spiel stehenden Güter 
(Leben und Freiheit der Geflüchteten) 
erlaubt es Staaten nicht, die benötigte 
Hilfe zu verweigern.
2. Aufnahmepflichten existieren auch 
gegenüber denjenigen Geflüchteten, die 
sich außerhalb der Jurisdiktion jener 
Staaten aufhalten, die ihnen Schutz 
und eine Perspektive bieten können. 
Allerdings obliegen diese Pflichten 
nicht einem einzelnen Staat, sondern 
allen Staaten, die in der Lage sind, Ge-
flüchteten Schutz zu gewähren.
3. Die Regelmissachtung einiger Staa-
ten führt dazu, dass all jene Staaten, 
die ihre Vorgaben bisher erfüllen, zu-
sätzlichen Geflüchteten Schutz gewäh-
ren müssen, um den Ausfall der regel-
missachtenden Staaten zu kompensie-
ren.
4. Staaten müssen dann keinen zusätz-
lichen Schutzsuchenden Zuflucht ge-
währen, wenn sie ihre absolute Kapazi-
tätsgrenze erreicht haben.

Kapazitäten der Aufnahme

Das Problem besteht jedoch darin, 
die absolute Grenze der Aufnahmeka-
pazität von Staaten zu bestimmen. Un-
klar ist, anhand welcher Kriterien sich 
diese bemessen lassen sollte. Größe 
und Einwohnerzahl eines Staates mö-
gen zwar einen Anhaltspunkt geben, 
doch wann genau die Aufnahmekapazi-
täten ausgeschöpft sind, bleibt eine 
schwierige Frage. Eine zentrale Ursa-
che dieser Unschärfe liegt darin be-
gründet, dass viele der Faktoren, die 
die Aufnahme weiterer Geflüchteten 
ermöglichen, vom politischen Willen 
der Regierung und der Bürger:innen ab-
hängen. Im Wissen um bestehende Auf-
nahmepflichten gilt es folglich, weitere 
Ressourcen und politische Mehrheiten 

zu mobilisieren, um zusätzlichen Ge-
flüchteten Schutz gewähren zu können. 
Infolgedessen verschiebt sich die Gren-
ze der Aufnahmekapazität entspre-
chend nach oben. Orientierte sich die 
Erörterung der Pflichten gegenüber Ge-
flüchteten hingegen an den vermeintli-
chen Grenzen des politisch Machbaren, 
wie es rechtskonservative Parteien tat-
sächlich gerne tun, so führte der fakti-
sche Mangel an Bereitschaft zur Auf-
nahme von weiteren Flüchtlingen zum 
Absinken der Aufnahmekapazitäten. 
Durch die direkte Verknüpfung der 
Aufnahmekapazität mit der vorhande-
nen Aufnahmebereitschaft könnten 
Regierungen sich selbst von ihrer Auf-
nahmepflicht entbinden: Weil sie keine 
weiteren Geflüchteten aufnehmen wol-
len, schaffen sie keine zusätzlichen Ka-
pazitäten. Und wenn die vorhandenen 
Kapazitäten ausgeschöpft sind, dann 
steht der Staat nicht mehr in der Pflicht, 
weiteren Geflüchteten Zuflucht zu ge-
währen. Aber es ist doch so:
1. Insbesondere einflussreiche Staaten 
haben diverse Möglichkeiten, mittels 
Anreiz und Druck andere Staaten dazu 
zu bewegen, ebenfalls mehr Geflüchte-
ten Schutz zu gewähren. Je mehr Staa-
ten sich am Geflüchtetenschutz zu be-
teiligen und ihren Pflichten nachkom-
men, desto geringer ist die Anzahl der-
jenigen Geflüchteten, denen regelbefol-
gende Staaten zusätzlich Schutz bieten 
müssen. 
2. Aufnahmestaaten können und soll-
ten intern für eine faire Verteilung der 
Kosten sorgen. Gerade mit Blick auf be-
zahlbaren Wohnraum sollten Staaten 
durch gesetzliche Regelungen und In-
vestitionen bspw. verhindern, dass Ge-
flüchtete von den ökonomisch schlech-
testgestellten Bürger:innen als Konkur-
rent:innen auf dem Mietwohnungs-
markt wahrgenommen werden. 
3. Geflüchtete beanspruchen die Auf-
nahmekapazität eines Staates in der 
Regel nur temporär. Ein nicht geringer 
Teil kehrt in die Herkunftsstaaten zu-
rück. Doch auch jene, die bleiben, fal-
len bei der Berechnung der vorhande-
nen Aufnahmekapazitäten nicht mehr 
ins Gewicht, sobald sie Fuß gefasst ha-
ben.

Viele Menschen, die als Geflüchte-
te zu kommen, werden im Laufe der 
Zeit Teil der Gesellschaft. In diesem 
Sinne beanspruchen sie Aufnahme-
kapazitäten nur für eine begrenzte 
Zeit. Selbst wenn die wohlhabenden 
Staaten dieser Welt von nun an deut-
lich mehr Geflüchtete aufnähmen, 
als sie es gegenwärtig tun, wäre da-
her zu bezweifeln, dass sie in naher 
Zukunft tatsächlich an die Grenzen 
ihrer absoluten Aufnahmekapazität 
stießen. 

Flüchtlingspolitik

Über vermeintlich 
absolute Grenzen 
und die Pflicht zur 
Aufnahme


